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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Ufteri
Mitglieder» der gesezgebeude« Räthe der helveksche» Republik.

Band N. X». I.XIII. Luzern, 28. Januar r^y,'

Gssezgebun g.
Grosser Rath, s. Januar.

(Fortsetzung.)
Die provisorische Regieruna von Piewont,

an die helvetische Republik, und in ihrem
Namen an ihr Vollziehungsdirektorium.

Bürger Direktoren!
Die piemontesische Nation hat endlich auch die

Freihe-t wieder empfangen.
Der ehemalige König, der dieselbe unter einem

Joche erhielt, welches seine Thorheit und seineSchwâche
von Tag zu Tag unerträglicher machte, kämpfte um-
sonst wider die Bestimmung eines Volkes, das von allen

Seiten aufgefordert war, es abzuschütteln, um sich

mit dem Ruhm derjenigen Nationen zu verbinden,
die es »warben, und um einen gesellschaftlichen Ver--

trag ans die heilige Enmdlage unverjährbarer Rechte
des Menschen wieder zu gründen.

Dft piemontesische Nation, von Begierde getrie-
ben, sich in diejenige Laufbahn hinüber zu schwingen,
die sie durchzulaufen mit Ungeduld sich sehnte, ist

ohne Aufruhr von der Herrschaft des Despotismus
zu derjenigen der Freiheit und Gleichheit hinüberge-
gangen. — Niemals ist eine tiefere Stille einem so

merkwürdigen Ereignisse, weder vorangegangen noch

nachgefolgt.
Eine unserer ersten Sorgen ist, uns zu beeilen,

Euch, Bürger Direktoren, davon m benachrichtigen
in der Ueberzeugung, daß Ihr an der Zufriedenheit
die wir darüber empfinden, Antheil nehmen werdet
und daß die helvetische Nation, die sich durch die

Verbesserung Ihrer ..lcen Einrichtungen rühmlichst
hervorgethan, einer Veränderung ihren Beifall sehen-
ken werde, die, weit entfernt, denen wichtigen Ver-
Hältnissen m t P.emont den geringsten Nachtheil zu
bringen, von solcher Nat r ist, um denselben m.hrere
Thätigkeit und Ausdehnung u geben.

In dieser gerechten Hofnung eilen wir, Bürger
Direktoren, Euch unser ebhaftcs Verlangen anzuzei-

gen, die wesenllichen Verhältnisse von Allianz, Freund-
fchast und Nachbarschaft, die unrer diesen zwei Na-

tionen immer geherrscht!, durch alle Mittel die in
unserer Gewalt sind, zu unterhalten und zu erproben.

Heil und Brüderschaft.
Turin im Nationalpallast, den 4ten Nivos, im

?cen republikanischen Jahr, und ersten der piemonte-,
fischen Freiheit.

(24 Dec. 1798.

Unterzeichnet:

Bon, Präsident.

Gambini, Gen. Sekr.

Man klatscht.
Das Direktorium fodert für B. Zeih er vos

Anspach wegen seinen botanischen und mathematischen
Kenntnissen das helvestsche Bürgerrecht. Geyser
federt Entsprechung dieser Botschaft, wegen dem
Patriotismus dieses vorgcschlagnen Bürgers. Esch er
kann Geyser nicht folgen, weil er wünscht, das das
helvetische Bürgerrecht nur in ausserordent.'rchen Fäl-
len und bei allgemeinen anerkannten Verdiensten um
die Menschheit oder um das Vaterland, ertheilt wer-
de, weil es sonst für solche Fälle seinen Werth
verliehrt: er Host, B. Zeiher werde erst 20 Jahr uns
ter uns wohnen, ehe er Bürger Helvetieirs wird. Er
fodert also Tagesordnung.

Haas giebt Zeibern das beste Zeugniß, und
unterstüzt also Gysers Antrag. Wyder folgt Eschern,
weil die Constitution bestimmt, wie das helvetische
Bürgerrecht erhalteil werden könne. Thor in stimmt
in Rüksicht der Wichtigkeit der Botanik für Annahme
der Bothschaft, in sofern die Zeugnisse dieser ausge-
zeichneten Talente wirklich schriftlich vorgelegt wer-
den. Nuce stimmt Eschern bei, weil das Gesez be-

stimme, daß man sich um die Republik oder die

Menschheit verdient gemacht haben müsse, um ausser-

ordentlich zum helvetischen Bürger aufgenommen wer-
den zu können. Man geht zur Tagesordnung.

^
Das Direktorium übersendet eine Bsthschaft

über die Zunftgüter. (Siehe Republ. S.
Pellegrini fodert Verweisung an die hierüber

m'edergesezte Commission. Dieser Antrag wird auge-z

nommen.



Die Versammlung bildet sich in ein geheimes
Comite.

Nach Widererössnung der Sizung wird für Er-
lâcher 14 Tag Urlaub gefodert, welcher ihm gesiat-
ket wird.

NachmiLtagssitzung.
DieMunizipalität von Willisau begehrt im Namen

ihrer Gemeindsbürger Entschädigung für den Verlust
der ausschließlichen Ehehastsreche. Sie wünscht fer-
wer, daß die grossen und beschwerliche» Zölle beim Eiw
tritt in dem'Kanton Luzern, als der Gleichheit zuwiedcr
aufgehoben werden. Die Versammlung weist den

ersten Gegenstand an die Commission, und vertaget den

zweiten.
Anderwerth fodert, daß die Bittschrift aus

dem Kanton Thurgàu wieder die Juden, nicht verlesen
werde, weil sie der Versammlung zu viel Zeit rauben
würde, daß man aber dagegen der hierüber niederge-
sezten Commission den Aufkrag gebe in 4 Wochen ein

Gutachten vorzulegen. Custor und Nüce folgen
diesem Antrag. Zimmermann begehrt, daß man
beim genommenen Schluß bleibe und der Commission
keine Zeit bestimme; Carrard folgt Zimmerman.
Merz fodert, daß diese Commission am Karfreitag
über 4 Jahr ihren Rapport mache. Anderwerth
beharret auf seinem Antrag weil dieser Gegenstand end-
lieh entschieden werden muß. Nüce folgt neuerdings
Anderwerth, weil man in den Juden nichts als bis-
berige ewige Einwohner zu betrachten hat. Wyder
folgt. Die Bittschrift wird aufs Bureau zur linker-
suchung gelegt und der Rapport der Commission auf
den 2ten Februar vertaget.

Die ärmeren Bürger der Gemeind Verchis im
Distrikt Mels, fodern Antheil an einer Gemeind Alp,
einem Gemeind Riebt und einer Aiment. Schlu m pf
fodert Verweisung an die Commission über Vertheilung
der Gemeindgüter. Wyder steht diese Sache als ganz
richterlich an und fodert in dieser Nüksicht Tagesord-
nung. A »verwerth folgt Schlumpf. V lest bezeugt,
daß jeder Bürger dieser Gemeinde sein Vieh auf die
Gemeinweide treiben kann, und wer also rein Vieh
hatte, konnte auch keinen Nutzen aus dem Gemeinds-
eigenthum zichen, er folgt also Cchlumpf, dessen An-
trag angenommen wird.

Einige Bürger von Malters im Kanton Luzern,
begehren Entschädigung für Truppeneinquartierung wün-
schen in Zukunft von dieser so viel möglich befreit zu
werden, fodern endlich gute Anstalten gegen dieBettler.
Schlumvf begehrt Verweisung dieser frommen Wün-
sche an das Direktorium. Dieser Antrag wird an-
genommen.

Einige andere Bürger von Malters begehren deut-
lichere Gesetze, wohlfeileres Salz und weniger Ausia-

gen. Wyder unterstüzt das erste Begehren, fodert
über das zweite baldigen Rapport der Salzcommission,
und über das lezte Tagesordnung, dieser Anrrag wird
angenommen.

Die Gemeinde Crinau im Distrikt Lichtensteg ei-
gehrt eine eigne Urversammlung auszumachen und be-
nen Agenten zu haben. S ch lumps unterstüzt das Be-
gehren dieser patriotischen Gemeinde und wünscht,
daß einige von dieser Gemeinde abgewiesene, «nd einem
anderen Distrikt beigeordnete Haushaltungen wieder
mit ihr vereinigt werden. Kaufmann, Wyder
und Zimmerman» folgen diesem Antrag, welcher
angenommen wird.

Das Vollzi'ehungsdirektorium übersendet eine Bitt-
schrift von B. Sch»ch, Präsident des Distriktsgerichts
Wald im Kanton Zürich, und von Gcrichtschreiber Hoze,
welche im Namen der ehevorigen Landvsgtey Grünin-
gen eine Summe von izooo Gulden begehren, die sie

für ihre Befreiung von Todtenfall vor 2 Jahren der
alten Regierung bezahlten, und welche zu Besoldung
der ehevorigen Beamten diente. Sie erklären, daß im
Weigerungsfall sie nichts an bie Besoldung der jetzi-
gen Beamten beitragen könnten. Koch bezeugt, daß
er mit Wiederwillen diese Bittschrift angehört habe,
und daß dieß nicht der Ton sey, in welchem wahre
Patrioten sprechen, er fodert Tagesordnung. Secre-
tan sagt, wir haben noch mehrere Feudalrcchte abkauft
lich erklärt, und können also nicht frühere Loskausungs-
summen zurükgcben, im Gegentheil hätte er Lust noch
einen kleinen Anhang zu Tagesordnung beizuführen,
weil selbst ein Distriktspräsident sich umerschricbcn hat.
Nüce fodert, daß man mit ausdrüklichem Unwillen
zur Tagesordnung gehe, weil pch Gesezgebcr nicht
drohen lassen sollen, sonst könnte einst der Drohung
etwas anders nachfolgen. Schlumps stimmt für
Tagesordnung, ungeachtet ihm sehr lieb wäre wann
man solche Summen zurükgcben könnte, weil die
ehevorige St. Gallische Landschaft viel Geld bekämt.

Man geht mit Unwille zur Tagesordnung.
Br. Heinr. Kl über im Kanton Basel, über-

sendet einen schönen Glükwunsch in Versen, der mit
Beifall aufgenommen wird. Fierz fodert Mittheilung
dieses schönen Wunsches an den Schweitzerbott. Koch
bittet, daß man diesem Mann, durch die Saalin-
spektoren einen Zuftiedenheitsbezeugungsbrief überftnde.
Trösch fodert Mittheilung an den Senat. Diese
beiden lezten Anträge werden angenommen.

Senat, i<?. December.
Präsident: Müret.

Der Beschluß, welcher der Lesegcsettschaft in Basel
ein Nationalgebäude käuflich überläßt, wird zum zwei-
tcnmal verlesen.

Zäslin glaubt, obgleich die Gründe die für den

Beschluß sprechen, hinlänglich in demselben und in der



Botschaft enthalten find, dennoch weil die Sache seiw
Vaterstadt betrift, einige Erläuterungen schuldig zu
seyn. Von dem Nutzen solcher litterarischen Institute
will er indes nicht sprechen, sondern nur kurz anzeigen,
was es mit dem Hause für eine Bewandschaft habe;
es ist dasselbe eines der vielen Hauser die ehmals be-
stimmt waren, den Haupteren der Negierung wohl-
feile Wohnungen zu verschaffen, und die jezt sam-lich
Nationalgebäude sind; das, von welchem die Rede, ist
in schlechtem Zustand und seit mehreren Iahren unbe-
nuzt geblieben; die Leftgeselischaft wünscht es, um
massigen Zins zu erhalten; Verkauf durch Steigerung
konnte sie in Verlegenheit setzen; er stimmt deßnahen
zur Annahme.

Augustini muß wieder seinen Willen eine ver-
schiedene Meinung ausser». Die Resolution scheint ihm
eher für eine Zeit bestimmt, in der der Geist des Ne-
potismus herrschend wäre, und keineswegs der Freiheit
und Gleichheit angemessen. Was wird der redliche
Landmami von Basel dazu sagen? — Ihr wollt Na-
tionalgeböude ohne Steigerung verkaufen, warum?
weil es reiche Stadtbewohner betrifft; ein armer Land-
wann gelangt gewiß anders nicht als durch Steigerungs-
weg dazu. Neulich verlangt ein Brandbeschàdigter
aus dem Kanton Zürich das nämliche, und sein Ver-
laugen würd abgeschlagen. Wann die gutthätige Ge-
sellschaft in Base! glaubt, daß sie durch Steigerung
dach Haus nicht theurer erhalten werde, so laß sie es
darauf ankommen; glaubt sie aber das Gegentheil, so

soll sie es nicht verlangen. Wir sind Mandatarien
des Volkes uud künnen das Staatsgut nicht wegsehen-
ken. Einm. l angefangen, würde es allenthalben solche
Gesellschaften geben, die gleiche Foderungen macheu
und uns dadurch in Verlegenheit setzen würden; wann
die Gesellschaft diese Folgen bedenkt, so wurde sie gewiß
auch auf Steigerung antragen : er verwirft den Beschluß.

Vaucher bemerkt, es sey um ein Gebäude zu
Aufbewahrung einer Bibliothek zu thun, die gegenwär-
tig einer Gesellschaft, in der Folge aber der Nation
.zugehcre; er hätte also gewimlchr das Haus wäre ganz
umsonst überlassen worden: es bleibt immer National-
gebaude. Zudem sagt die Constitution ja: Aufklärung
sey besser als Reichthum. Er nimmt den Beschluß an.

Hoch ebenfalls; die Bibliothek ist zu allgemeinem
Gebrauch und verdient die Ausnahme wohl,

Gcherer glaubt, da durch die Zehnttnaufhebung
der Staat die besten Einkünfte verlohen hat, so sollen
wir nun desto mehr für die Nationalgüter Sorge haben:
er will daher keine Ausnahmen von öffentlichen Ver-
steigerungen zngeben.

Schneider kann bei Gesetzen keine Nüksichten
euch Personen gestatten. Er begreift sowohl den Nutzen
der Gesellschaft in Basel als den des Gebäudes für
sie; allein wir sind hier Stellvertreter der Nation;
fangen wir einmal an, aus dem Staatsvermögen
Geschenk« zu machen, so wird jwi« Augustin; gesagt

hat, dieß kein Ende nehmen; wir sollen also bei der
Ordnung und bet unserm Beschluß bleiben, daß ohn«
Versteigerung kein Nationalgebäude vcräussert wer-
den soll.

Genhard glaubt der Staat soll allerdings so
nüzliche Jasstute unterstützen.

Kubli ist gleicher Meinung; er hätte gewünscht
der Beschluß wurde das Gebaude der Gesellschaft um
einen mäßigen Lehenzins überlassen und bestimmt ha-
ben, daß es nach Auflösung derselben Nationa'gut
bleibe: Er verwirft den Beschluß, weil seine Annah-
nie eine Menge ähnlicher Begehren nach sich ziehen
würde.

Fornero-d stimmt Augnstini bei.
Bay ebenfalls; dw Sache, findet er, ist von

der grösten Wichtigkeit für unsre Natwnalgüter; sol<
ehe Ausnahmen können durchaus nicht statt finden;
aus allgemeinen Rükfichken muß der Beschluß ver-
wvtffen werden; dagegen will er gern der Gesellschaft
alle mit einer Pachtung verträglichen Vortheile' ge-
wahren.

Ußeri hält den Beschluß für fehlerhaft abgefaßt
und möchte ihn darum verwerfen; die aeschloßne Ge-
sellschaft wünscht das Gebäude für ihre Bibliothek, die
nach ihrem Aussterben Nationalbibliothek Ist; alss
wird dann auch das Gebäude Nationalgcöaude seyn
uud bleiben; um ihr zu entsprechen, bedarf es mithin
keines Verkaufes und keiner Ausnahme von unserm
allgemeinen Gesez.

Zaslin bemerkt, die Gesellschaft sey zwar ge-
schloffen, aber sie nehme neue Mitglieder an; befinde
sich also nicht im Fall eines nahen wahrscheinlichen
Aussteröcns; das Direktorium könne bei dem Verkauf
als Clause! beifügen, das Haus soll nach dem Aufhv-
reu der Gesellschaft Nationalgebäude bleiben.

Stapfer würde die Annahme des Beschlusses
für eine parthciische Ausnahme vom allgemeinen Gesej
ansehen und verwirft ihn also.

Der Beschluß wird verworfen.
Ein Beschluß, der den 6ten Abfchn. der Organi-

sation des obersten Gerichtshofs enthält, wird wegen
Redsktionsfthlern zurükgcsanbt.

Derjenige, der den /ten Abfchn. dieser Organi-
sationsgesetze enthalt, wirb auf Augustinls Antrag
àer vom Präsidenten zu ernennenden Commission
übergeben, die in 6 Tagen berichten soll, Sie besteht
ans den B- Knbli, Laflechere, Lüthi v. Sol.,
Frasca und Schneider.

Der Beschluß über die Errichtung eines National-
archivs und einer Bibliothek für die geftzgebendei»
Räthe, wird zum erstenmal verlesen.^ Usteri ver-
langt eine Commission, die besonders über die Natur
und den Inhalt der zu errichtenden Bibliothek, und
ihre Verhältnisse zu den National- oder Kankonsbib-
liotheken, in ihrem Bericht näheren Ausschluß gebe.

Zäslin stimmt der Commission bei, doch glaubt er,
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werde es mlt der Berichterstattung nicht eben Eile-Hauplfchler des frühern Beschlusses sich nicht auch
und die Commission besonders^auch zu untersuchen hier wieder fanden — Durch den Beschluß würde eine
haben, wann der Zustand der Finanzen, die Errich-
tung jener Anstalten am schiklichsten zulasse. Usteri
hält die vorgeschlagnen Ansialten, besonders die Bib-
liothck — für ein dringendes und nicht aufzuschieben,
des Bedürfniß; er verlangt, die Commission soll in
6 Tagen berichten; die Finanzen können keiue Schwie
rigkeit machen, da nur massige und allmalige Geld-

neue richterliche Instanz eingeführt, was er unmöglich
zugeben kann. Das Feiedensrichrer.zcichäft könnte
ohne Schwierigkeil den Verwallungska uwern üverge-
b.n werden; denn wer Frieden macht, ist darum kein
Richter; oder es könnten auch die Munizipaittäte«
cm paar Manner zu Friedensrichtern m jedem Fall
vsrjchlagni; Formeln soll man ihnen keine vorschrei-

Zuschüsse erfodcrlich seyn werden, un^ diese nicht a» den, sondern jeder soll Frieden machen, wie er kann
Hers als durch neue Beschlusse der Rathe, erhalten
werden können. Fornerod ist gleicher Meinung
vnd glaubt man werde aus den verschiedenen Kam
kvnsbibliothcken die nöthigen Werke meist ohne neue
Kosten zusammenbringen können. Frossard stimmt
auch für die Commission — die beschloss» und in sie

ernannt werden: Usteri, .Barras, Pfyffer,
Er au er und Rah n.

Der Beschluß, welcher von der vorläufigen Ein
richtung dieses Archivs und der Bibliothek handelt —
Wird der nemllchen Commission zugewiesen.

Der Beschluß, welcher den ersten Abschnitt der
Resolution über Friedensrichter und Feiedensgcnchte
enthält, wird verlesen und als dringend anerkannt.

Man verlangt eine Commission.
Kubli möchte Ueber sogleich verwerfen ; der Se-

«at hat bei der Verwerfung des frühern Beschlusses
fich bestimmt geäussert, nicht immer öffentliche Stellen
und Autoritäten vermehren zu wollen; er hat ge»
wünscht» das Geschäft oer Friedensrichrer möchte ent
weder den Munizipalitäten oder den Dislriktsrichteru
übergeben werden. Meyer v. Arb. ist gleicher Mei
nung; gegen Friedeosrichter habe Niemand Einwcn
düngen gemacht, wohl aber gegen Friedensgerichte,
und die Menge Beamter, die auch dieser neue Be-
schlug wieder einführen würde. Laflechere glaub!
einen Redaktlonsfchler in dem Beschluß zu finden, um
deßwillen er verwerfen will. Usteri, nachdem er ge-
zeigt hat, daß Laflecheres geglaubter Redakt onsfehler
keiner ist, bittet den Senat keine übereilte Verwerfung
vorzunehmen; der frühere Besch'nß ist von einer klei

nen Majorität, nicht um eines, sondern um sehr ver-
schiedener Gründe willen, verworfen worden; verschie-
Hene Punkte sind in dem gegeuwättigen neuen Be,
schlug nach den Wünschen des Senats geändert;
er verdient also auch wohl auf jeden Fall eine neue
sorgfältige Prüfung.

Frossard ist gleicher Meinung; eine übereilte
Verwerfung müßte uns das Ansehen geben, ais han-
deltcn wir mit Laune; der Beschluß ist von besonde-

rer Wichtigkeit, und seine Untersuchung durch eine

Commission wird nicht anders als Licht über den Ge
gcnstand verbreiten können.

Gen hard würde der Commission wohl beistim?

wen, wenn m'cht der nemlichc Gegenstand schon von
einer Commission wäre verworfen worden, und die

und mag.
Vaucher will daß die Commission ins Mehr

gesezt werde. Fornerod behauptet dagegen!, jeder,
der das Wort verlangt, soll weiter sprechen dürfen.
Fuchs glaubt, da eine Commission vorgeschlagen wvr-
den, so soll über sie allein nun gesprochen werde».
Crauer meint, es sey nicht möglich über die Com-
Mission ohne auch über die Sache selbst zu reden.

Schneider bezeugt, daß er erst Knblis Meinung
war, dann aber auf andere Gedanken ist getestet wor-
den; der Gegenstand ist sehr wichtig; es kragt sich,
ob Friedensgerichte oder nur einzelne Friedensrichter
seyn sollen; caS Zutrauen zu einzelnen Personen dürfte
von Seite der Partbeien nicht lehr groß seyn. Er
stimmt für die Commission

Lüthi v. Langn und Fornerod ebenfalls.
Mittelbslzer will sog'cich verwerfen, da man

es doch am Ende wegen bei Friedensg cr ichte thun
würde; die Constitution sagr kein Wort von solchen
Gericht! n, die eme neue Instanz bilden würden.
Viele Instanzen aber vermehr, ist die nur Streitigkeiten.
Lieber sollte man die Friedensstörer, die Advokaten
abschaffen.

Zäslin stimmt für die Commission und bemerkt
gegen Gcnhard, daß die frühere Commission keines-
Wegs die Verwerfung sondern ciumüchig die Aunah-
nie des ersten Beschlusses angcrathen hat.

Meyer v. Ar. ist für die Verwerfung, weil die
fehlerhaften Grundsätze des frühern Beschlusses sich
hier wiederholt finden ; Distrikts- und Kaànsgeeichie,
meint er, sollten Friedensrichter seyn.

Kubli verlangt die Verlesung einer auf den Gtt
zenstand der Discussion B-zug habenden Vorstellungs-
fchrift des Distnkks Meilen, Kanton Zürich. Die
Petition wird verlesen.

Münger stimmt für die Commission. Kubli
nun ebenfalls, um der Petition von Meilen willen.
Fuchs gleichfalls; Friedensrichter ohne Friedcnsge-
qerichte wären entweder unnütze oder gefährliche Man-
ner; dieses, wenn man richterliche Compctcnz, jenes,
wenn man ihnen keine geben wollte.

Die Commission, die in drei Togen berichten soll,

wird beschlossen. Der Präsident ernennt in dieselbe
die B. Bay, Zäslin, August! ni, Lüthi v.

anan. und Berthollek.
Der Beschluß wird verkcsin, welcher das Dircl-



korium bevollmächtigt, die im Nationalschaz'befindli-
chrn Scheidemünzen in Batzen und Kreutzerstücke mil
republikanischem Srcmpel, umpräge» -u lassen.

Frossard findet, wie schon in einem frühern
Beschluß über eine amil-che Umpragung, unbestin-mt,
ob die Aufschriften der Münzen in deutscher oder
fran-ösischer Sprache abgefaß: seyn sotten; da keine

dieser beiden h-.lvttuchcn Sp.ach n Vorzug vor der
andern kaben soll so schlägt er die iattimfche zu fiittn
Aufschriften vor, u> d glaubt, der Beschluß sollte we-
gen mangelhafter Redaktion verworfen werden. Zäs«
lin stimmt zur Annahme; man werde die Ueberschrist
immer so einrichisN, daß fieftn beiden Sprachen ver
standen werden könne. Der Beschluß wird ange-
no mm en.

Der Beschluß gegen die Ausgewanderten wird
serlelen.

Luthi v. Sol. schlagt vor, ihn an die Commis-
ston zu verweis n, die sich schon mit einem frühern,
wegen fehlerhafter Redaktion verworfenen, beschäf-

tigt bat.
Usteri: Ich habe mir's zum Grundsatze gemacht,

Niemals gegen eine zur Untersuchung ein s Beschlusses
verlangte Comm ssion zu sprechen; ich werde es alio
auch iicsczmal nicht thun- obgleich ich wenn se, ge
genwärtig eine Ausnahme machen und die ungesäumte
Verwerfung eines allen Grundsätzen zuwiderlaufenden
Beschlusses anrathen möchte. Durch denselben wird
dem Direktorium richterliche Gewalt übertragen, und
auf die unbegreiflichste Weife wird es aufgelodert,
Tab llen helvetischer Bürger, die entschirdne Feinde
der Sache der Freiheit seyen, zu verfertigen und ein-
zugeben! Wie konnte das Direktorium einer solchen
Äussoderunq entsprechen?

Die Verweisung an tie Commission wird beschloss
sen; fie sol! in ver Tagen berichten.

Der Senat schließt seine Sitzung, um einen Be
richt über den Ertrag der Steuer der zwei vom Tau-
send, und einen Beschluß, der das Direktorium ;»
Verwendung der eingegangnen Summen theils zu
Bezahlung der össntlichen Beamten und der GeistI ch-

seit, theils zu Orgamsirung des Militärs, bevoll-
mächtige.

Nach Wiedereröffnung der Sitzung wird eine
Bothschaft des grossen Rathes verlesen, die d-e bah
dige Ankunft einer mit Dnuguch'cit verbundenen Re-
solution ankündigt.

Man beschließt, der Präsident soll den Senat
Nvthigenfalls von neuem besammeln.

(Nachmittags Uhr.)
In geschlvßner Sitzung wird eine Bethschaft über

die Ereigniss in Pttmvnt verlesen und zwei Beschlüsse

eingenommen, von denen der eine das Direktorium
bevollmächtigt, einen aus der Mitte der gesezgcbenden
Räthe gewählten Commissar nach Piémont zu senden,

um die Vereinigung der ehmalicftn köm'gl. farbinksche»
Schwelzerregimenrer m>t den Feinden Frankreichs zn
v rbütenc — der 2ie erklärt, daß alle gebohrneir
Schweizer, die sich im Dienste des Königs von Sa«
dmien unter den Fahnen der Republik befinden — die
den helvetisch n Commissarien nicht Gehorsam leisten
würden, als Staatsverbrecher behandelt werden solless

Grosser Rath, Z. Ienuer.
Präsident: Hecht.

Grafenried und Millet erhalten auf Begehe
ren für z Wochen Urlaub.

Escher im Namen der Münzkommisson zeigt an,
daß das derselben wegen fehlerhafter Abfassung vom
Direktorium zurukgewiesene Münzgesez nur aus einer
Irrung wieder an den grossen Rath zurück kam, und
daß sich die ' bfaffung des Gesetzes ganz richtig befand,
und nun also das Gest; ohne Weiters in Ausübung
kommen wird.

Nuce zeigt an, daß in Bern ein Calen-
der mit dem Bar gedruckt worden sey, und daß
dessen Verkauf vom Aergauischen Regierungsstatthalter
eingestellt wurde, wahrend der Berner Statthalter dm
Druck desselben nicht gehindert habe. Er fodert daher
eine Untersuchungscommisson. Grafenried bemerkt,
daß dieses ein Gegenstand der Polizei), daß also dieser
Calender und die Anklage wider den Berner Statthal-
ter, dem Directorium zugewiesen werden müsse. Cu st or
untersiüzt NncesAntrag. Fierz folgt ganz Grafenried.
Bled folgt Fierz. Herzog von Essin gen will gar
nicht in eine Sache eintreten, die uns durchaus nichts
angeht. Nu ce will dem Aergauischen Statthalter Dank
erklären. Kühn bemerkt, daß die Calender meist im
Anfange des Jahrs gedrukt werden, und daß eben

deßwegen sich der r.nglükllche Bär noch auf diesen Ca-
lender» verirrt hade: da der Statthalter von Argau
nicht unser Beamter ist, so kàcn wir ihm auch nicht
danken; in Nüksicht des Berner Statthalters ist es
höchst unschiklich, hier, wo wirunverlezlich sind, solche

Ausfalle gegen einen Mann zu wagen, der schon unter
der alten Regierung den Grundsätzen der Freiheit treu

war, sich zu denselben öffentlich erklärte, und sich

den despotischen Maasregeln der Regierung widersezte;
er fodert also Tagesordnung, welche angenommen
wird.

Herzog von Effing en zeigt an, daß die Grenzs
gemeinden des Distrikts Brugg, die sich schon einige
male bei entstandenem Allarm bewaffneten, sich nun
zu einer êigcntiichen Polizcy-Grenzwache eingerichtet
haben und stellt also vor, ob hierüber nicht eine Dank-
Bezeugung zwekmässg ware. W»der freut sich über
diese Anseiae, glaubt aber, da es blosse Pflichterfüllung
von diesen"Gemeinden ist, so müsse man zur Tages-
ordnung grhen. Herzog erklärt, daß er nur eine

fröhliche Anzeige machen wollte- Legler dankt H r-
zog für seine angenehme Nachricht, und zeigt an, datz



M) im Kanton Lm.th für die Legion mehr als die nö-
thige freiwillige Mannschaft vorfand, und daß sie sich

mir durch die Versprechung zurükweisen ließen, daß sie

.die ersten in den Hülfstruppen aufgenommen werden
sollen. Nüce findet, Wyder sey ein Rigorist wie Kühn,
denn Pflichterfüllung verdiene Dank, und ohne Dank-
bezeugung bringe man Lauheit hervor, daher fodert er
ehrenvolle Meldung für die Gemeinden des Distrikts
Brugg und für die Mannschaft des Kantons Linlh.
Die ehrenvolle Meldung wird erklärt.

Haas legt im Namen einer Commission einen
Bericht über die öffentlichen Bauten in Luzern und
einen EntwurfzurEinrichtung einer Baudirektion, welchem
noch ein Begehren von 8°oc> Franken zu Fortsetzung
des Baus im Urselinerkloster beigefügt ist, vor. Nüce
fodert Dringlichkeitserklärung, welche angenommen
wird. Weber fodert daß die verschiednen Gegen-
stände welche in diesem Gutachten enthalten sind, von
einander getrennt werden. Schlumpffolgt, und will
nur das Geldbegehren jezt sogleich in Berathung neh-
wen. C a r r a rd fodert § weise Behandlung. Kühn
will das Gutachten erst morgens behandlen. Wyder
nnterstüzt Schlumpfs Antrag. Zim m c r m a nn fodert
daß die Commission morgens ein neues bestimmteres
Gutachten vorlege; dieser Antrag wird angenommen.

Secretan im Namen einer Commission trägt
darauf an, über die Bittschrift des B. Samuel Nieder
von Koni;, der begehrt seinem unehlichen einzigen
Kind sein Vermögen hinterlassen zu dürfen, zur Tages-
vrdnung zu gehen, begründet auf das neue Gesez über
die unehlichen Kinder welches dieses gestatte; dieser
Antrag wird angenommen. — Die gleiche Commission
trägt darauf an in Rüksichtder Bittschrift der Susanna
Meyer von Küßnacht, welche begehrte testamentlich
zur Erbin ihrer Mutter und Mutter Schwester eingesezt
werden zu dürfen, ebenfalls auf das Gesez begründet
zur Tagesordnung zu gehen, weil dasselbe auch hier-
über Bestimmungen en halte. Carra rd stimmt dem
Antrage der Commission bei, obgleich er beifügt, daß
der Bittsteller hierdurch nicht sehr befriediget seyn
werde. Secretan beharret auf dem Antrag der
Commission. Fierz bezeugt daß Canard recht habe,
weil nach den züricherischen Gesetzen dieser unehlichen
Tochter nichts testamentlich vermacht werden kann,
daher begehrt er, daß dieser Tochter welche nach einem
heimlichen aber übrigens nicht ausgeführten Ehever-
sprechen erzeugt wurde, die volle Legitimation ertheilt
werde. Escher nnterstüzt Fierzen's Bemerkung, und
wünscht daß die volle Legitimation ertheilt werde, in-
sofern dieses nicht den Gesetzen zuwider ist. Weber
nnterstüzt das Gutachten, weil in der-Bittschrift die
volle Legitimation nicht wirklich begehrt wird. Rell-
stab folgt Webern, und denkt es werde bald wieder
«ine neue Bittschrift hierüber erscheinen. Custor folgt.
Carrard will einfache Tagesordnung, in Hoffnung,
es komme hierüber bald eine neue Bittschrift ein.

Kühn folgt, bemerkt aber daß dieser Fall uns be-
weise, daß unser Gesez über die unehlichen Kinder
nicht vollständig ist, daher begehrt er von der Com-
mission ein neues Gutachten, um die unehlichen Kinder
in allen Kantonen auf die gleiche Linie zu stellen.
Secretan beharret auf dem Antrag der Commission.
Wyder stimmt Secretan bey. Man geht zur einfachen
Tagesordnung und giebt der Commission den Auftrag,
welchen Kühn in Vorschlag gebracht hat.

Die Fortsetzung des Vergwerksgntachtens wird in
Berathung genommen.

Der 10. § tvird mit einer von der Commission selbst

vorgeschlagnen Abänderung angenommen, welche dann
besteht, zu bestimmen daß solch« Uneinigkeiten nach
dem gestern angenommnen neuen 5. § entschieden werden
sotten. (Die Fortsetzung folgt.)

Politische Vorschläge,
v 11.

Ueber ein Mittel den Revolutionen in Zukunft
vorzubiegen.
Wer entweder aus der Geschichte, oder aus eig-

ner Erfahrung die Revolutionen kennt, der wird nicht
laugncn können, daß dieselben wenigstens mit vieien
grossen Gefahren und meistentheils wirklich mit vielen
forchterlichen Uebeln verbunden sind. Das vorher ein-

trächtige Volk wird für ganze Jahre entzweyet; die

Nationalunabhängigkeit kommt in Gefahr; die obrig-
keitlicheAutorität wird von Grund aus erschüttert; emar-
chische Gesinnungen verbreiren sich und wurzeln tief
ein bei dem grossen Haufen; in vielen Köpfen entste-

hct eine wirkliche Revolutionssucht, welche gleich ist

einem Fieber, das, wenn es einmal in einem Körper
gewesen, eine Disposition znrük laßt, und desto leichter
wieder kommt. Der Egoismus wirft sich auf allge-
meine Gegenstände und drohet wohl gar das Ueberge-
wicht über den wahren Patriotismus zu bekommen ; es

entstehen entgegengeftzte Begriffe über die Mittel,
die zum Wohl des Vaterlandes dienen, so daß manch-
mal selbst d:e bestgesinnten Menschen einander höchst

abgeneigt werden, und an Le'.b und Gut schädigen.^ Ja
oft verwildern die Gefühle, die Achtung für das Men-
schenleben vermindert sich, und es wird ohne den ge-
ringsien Nutzen eine Menge Menschenbluts vergasten.

Das sind die Schrecken der Revolutionen und

zwar noch nicht einmal alle. Wer wird sich denn nicht
ob denselben entsetzen? wer nicht lie er etliche Mân-
gel einer Verfassung dulden, als die Gefahr einer Re-
volution übernehmen? Dann die Menschen^ sind nicht
um der Constitution willen, sondern die Constitution
um der Menschen willen da.

Wenn wir aber lieber etliche Münge! oder gar
Vorrechte dulden würden,'als die Scheelen einer Re-

volution erleben wollten, wie viel mehr werden me
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